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Sechs ! er Jahrgang.

DD.sLvnnabend, 9. Dcccmbcr.

Zur Birkenfeldcr Verfaffungsfrage.

Bei den Besprechungen der Birkenfelder Verfas-
sungssragc scheint uns diejenige Urkunde, welche das
Fürstcuthum Birkenfeld gestiftet und inL Dasein ge¬
rufen hat, bisher zu wenig hervorgehoben zu sein.
Die Schlußakten dcS Wiener Eongresscs vom 9. Juni
1815, auf welcher der gegenwärtige Länderbestand in
Europa großcutheils beruhet, ein völkerrechtlicher Ver¬
trag, abgeschlossenvon den Regierungen Oesterreich,
Spanien *), Frankreich, England, Portugal, Preußen,
Rußland, Schweden, und angenommen von dem Vater
unscrs Großhcrzogs, enthält folgende Oldenburg be¬
treffende Artikel: Art. 33. „Der König von Han¬
nover, um dem Wunsche des Königs von Preußen,
daß der Herzog von Olden bürg  ein convenables
Landesgebiet erhalte, zu genügen, verspricht, letzterem
einen District mit 5000 Seelen Bevölkerung abzu-
trcten." Art. 34. „Der Herzog von Holstein-
Oldenburg  wird den Titel Großherzog von Olden¬
burg annehmen." Art. 49. „Zn dem ehemaligen
Saar - Departement an der Grenze des preußischen
Gebiets, wird ein District mit 69,000 Seelen Bevöl¬
kerung Vorbehalten, worüber in folgender Weise ver¬
fügt werden soll: der Herzog von  Sachsen-
Coburg und der Herzog von Oldenburg
werden jeder ein Territorium mit 20,000 Einwohnern

' ) Spanien steht in der Acte, hat aber die Unterschrift
verweigert.

erhalten, der Herzog von Mecklenburg - Stre-
litz und der Landgraf v on H essen - H omb urg
jeder ein Territorium jmit 10,000 Einwohnern, und
der Graf v. Pappenheim  ein Territorium mit
9000 Einwohnern." Art. 50. „Ta die im vor¬
hergehenden Artikel den Herzögcn von Sa chsen-
Cobrirg , Oldenburg , Mecklenburg - Stre-
litz und dem Landgrafen von Hessen -Hom¬
burg *) bestimmten Erwerbungen mit ihren Staa¬
ten nicht zusammenhänge», so versprechen hier¬
mit der Kaiser von Oesterreich, der Kaiser von Ruß¬
land, der König von Großbritannienund der König
von Preußen, nach Beendigung des gegenwärtigen
Krieges oder sobald die Umstände es erlauben werden,
sich dafür zu verwenden, daß die genannten Fürsten
das ihnen Zugesichcrte durch Tauschvcrträge oder
andere Arrangements empfangen. Um die Verwaltung
der besagten Distrikte nicht zu sehr zu vervielfachen**),
sollen sie einstweilen unter preußischer Verwaltung
bleiben zum Vortheilc der neuen Erwerber."

' ) Wir fragen , wie bei solchem Wortlaut der Stif¬
tungsurkunde,  bei dieser ganz gleichmäßigen Bezeichnung
der verschiedenen Landesherren als solcher,  nur die Annahme
möglich war, daß das Fürstcnihum Birkenfcld ein bloß per¬
sönlicher  Erwerb des Herzogs Peter Friedrich Ludwig ge¬
wesen sei? Wo das Gesetz nicht unterscheidet, da dürfen auch
wir nicht unterscheidenwollen, sagt eine bekannte Rechtsregcl.

" ) Liegt nicht in diesen Worten eine unumwundene An¬
erkennung der Schwierigkeit, kleine Landesgebiete ordnungsmä¬

ßig zu regieren?



Diese  S t iftungö  u r k und  e möchte alS solche
doch wohl nicht gerade wie ein vergilbtes Pergament
unter den Tisch gehören : die Gegenwart darf ihre
Mutter , die Vergangenheit , nicht so verläugnen , daß
jene nur allein nach einem haltlosen Jdcalivmts bc-
urtheilt sein wollte.

Was folgt nun aber auS den angeführten Bestim¬
mungen dieser SliftungSurkunde ? Unseres Dafürhal¬
tens Folgendes:

Erstens , daß schon die Stifter deS Fürstenlhums
Birkenfeld die Unzutraglichkeiten einer so weiten Ent¬
fernung zweier LandeStheilc erkannt haben , Unzmrcig-
lichkciten , welche zwar in der Wirklichkeit bisher
von den Bewohnern des Fürstenthums bei weitem
nicht in dem Maße empfunden worden sind , wie man
sic in neuester Zeit grell und übertrieben geschildert
hat *) , die aber unausbleiblich bei künftiger Einfüh¬
rung der vom Geiste der Zeit geforderte » Institutio¬
nen und Reorganisationen ihr Dollgewichl erhalten
werden.

Zweitens , daß der Zustand des Fürstcuthums
Birkenfeld , in der Erwartung deS i» der Stiftungs¬
urkunde verheißenen Austausches , von jeher eigentlich
nur ein provisorischer war , und daß gerade hierin der
nächste Anknüpfungspunkt für die Anträge und Ver¬
handlungen wegen Vereinigung deö FürstcnlhumS
mit einem größeren Nachbarstaat «: zu finden sein möchte.

Endlich drittens , daß es mit der erst in neuester
Zeit allzu subtil erfundenen Personalunion gar nichts
ist, vielmehr , nach der offenbaren Absicht der Stifter,
das Fürstenthum Birkenfeld allerdings mit Olden¬
burg zu einem Ganzen verbunden werden sollte ; zu
welchem andern Zwecke als diesem konnte der Arr.
50 verfügen , daß der Großherzog demnächst durch
Tausch ein Aequivalent an der Grenze seines Staates,
mit diesem zusammenhängend , erhalten solle ? Und
mag er nicht eben die Vermehrung deS gesammtcn
Staatsgebietes , welches derselbe darum nur unter
Einem gleichen Titel und als Einen Eomplex besitzen
kann , wesentlicher Beweggrund und Voraussetzung

' ) Die Zahl der kn » Großherzog oon Oldenburg mit
herzlicher Anhänglichkeit ergebenen Gemüther unter den hiesigen
Landcsbewohncrn ist wahrlich nicht klein , wie sich zeigen würde,
wenn inan in der in Nr . 9l . dieser Blätter oon mir angegebe¬
nen Weise einen i » direkter Wahl gewählten  Landes-
Ausschuß orrnehmen wollte.

für die im ! Art . 34 zugestandene Erhöhung des
Fürstcnranges gewesen sein?

Für eine gleichwohl nothwendig zu gestattende
beziehungsweise  Absonderung des FürstenthumS
kann also n u r sprechen theils das , was man provin¬
zielle Eigentbümlichkeit nennt , theils die mit der Er¬
wartung eines Austausches zu verbindende billige
Rücksicht , daß für diesen Fall dem hiesigen Lande
daS Seinige , namentlich die Domainen , als eine
natürliche Pertinenz , io gelassen werde , daß bei ein-
trctender Abtretung deS Fürstcuthums an einen Nachbar¬
staat hierin keine Schwierigkeiten und Nachtheile für
die Lanbesbewvhner entstehen können . *)

Birkenfeld im November 1818.

A m t m ann Engel.

L?andtagsverhnndlungen

Den 30 . November.
Auf der Tagesordnung stand die zweite Berathung über

die in , Abschn . 3 . des Entwurfs von der St . Reg . beanstan¬
deten Artikel.

Zu Art . 36 . wurde der Antrag der St . Reg . ( Schreiben
des Min . v. 23 . Oet .) statt : innerhalb eben dieser Zeir
z» setzen « innerhalb 36 Stunden  angcn.

In dem Zusätze wegen Einrichtung kcr Gefängnisse wurde
bei den Worten „die gesetzliche » Zwecke"  re . eingeschaltet:
der Haft und Strafe.

Zu Art . 46 . wurde der Antrag (Schreiben des Min . o.
3 . Nov .) den letzten Zusatz zu streichen abgel . und bleibt es
daher bei den frübercn Beschlüssen . Zu 4 !l . wurden die Vor¬
schläge der St . Reg . abgel . Zu 30 . desgl . Zu 32 . wurde
der Vorschlag der St . Reg ., den zweiten Satz au das Ende des
Art . zu setzen, angen . Zu 34 . kam der frühere Beschluß über
das Salzmonopol  wieder zu einer lebhaften Diseussio » ;
dieselben Gründe , welche früher von Seiten der Reg . auf das
Nebcrzcugendste hcrvorgchobcn waren , damals aber keine Aner¬
kennung gefunden hakten — wurden heute von verschiedenen
Abgeordneten lebhaft ausgenommen und geltend gemacht und
bewirkten , daß - ohne Bctheiligung der Reg . Commissar . an
der Debatte , — der frühere Beschluß wieder aufgehoben
und der in Betreff des Satzmonopols in das St . G . Gesetz
ausgenvmmene Satz gestrichen  wurde.

' ) Es könnte zu einer sehr beklagenswertsten Calamität
der Landesbewohncr führen , wenn jemals die Staatswaldungen
einen andern Herrn oder Eigenthümcr als die Landesregierung
bekämen , einen Herrn nämlich , der die Waldungen nicht nach¬
haltig im Interesse der holzbcdürftigcn Landcsbcwvhner son¬
dern bloß nach seinem Finanzintcresse , behandelte.



ES

Die Anträge der St . Reg . in Betreff der Mühlenbann-
rechle wurden sämmtlich abgcl . ; dagegen bei den Worten : auch
jedes Recht — hinzugesetzt : auch jedes einer Mühle an-
klebendc Recht und zu Prot , die Ansicht nicdcrgclcgt , daß ein
aus dem Rechte zur Wafferbcnutznng hcrgclcitetes Widerspruchs-
rccht einer Mühle oder eines Mühlcnbesitzers in Art . 34 . nicht
gemeint sei.

Ts en 2. Dc comb er.
Die Sitzung mußte gestern ausfallen , weil die bclr . Aus¬

schüsse mit ihren ferneren Arbeiten noch nicht hatten zu Ende
komme» können . Nach Vorlegung verschiedener Adressen und
Petitionen wurde Bericht erstattet über einige Zuschriften betr.
das Apvthekerwesen.

Auf der Tagesordnung stand die zweite Bcrathung über
den Art . 83 . Die Discusston über diesen Art . nahm die ganze
Sitzung ein . Bei der Abstimmung wurde der im Allgemeinen
auch vom Ausschuß empfohlene RegicrungSvorschlag ( Schreiben
des Min . v . 8 . Nov . Landtagsprvt . Nr . 74 ) zum Grunde ge¬
legt und nur folgende Aenderungen beschlossen:

Zu § . 1 . hinter HörigkcitS-  wurde eingeschaltet : und
II n t c r t h a n i g keitS - Verband , w wie hinter : „ hört für immer
auf " und kan » nicht wieder ei » geführt werden.
Zu 2 . n . wurden die Worte : aufgchobenc»  und »och
gestrichen, am Schluffe aber hinzugcsctzt : „ mir Ausnahme der
Sporteln , so lange noch ein Patrimonialgcricht besteht ." Zu
I>. wurde statt : derartugc  gesetzt : alle"  Zu 1'. wurde
hinter „ Hofdicnstc " wieder eingeschaltet : und dcrariige Be-
l ä st i g n n gen.

Anstalt des von der Steg , vorgeschlagenen Satzes in Be¬
treff der Dienste und Leistungen zu Wegen wurde gesetzt:

In Beziehung auf die bisher geforderten Dienste und Lei¬
stungen zu Staatswegcn wird ein Gesetz Bestimmung darüber
treffen , welche Wege Ltaatswcge sind und dürfen bis dahin
diese Dienste und Leistungen nur da geweigert werden , wo
dies bereits entschieden ist.

Der Schlußsatz des Z. 2 . „ w sollen diese" w. wurde dahin
abgeändert : so sollen dwse nach den gesetzlich fcstznsetzendcn
Bestimmungen verhältnißmäßig vermindert , beziehungsweise in
dem zu 3"/ , zu capitalisirentcn Betrage gekürzt oder wo bereits
Zahlung geschehen , vom Staat,  jedoch mit Ausnahme der
Rechte am Holze , erstattet werden.

Zu I . 8 . wurden die Worte „ bis hinzu noch bestandenen"
und „ der guts - und schutzhcrrliche Verband - abgclöst war"
gestrichen und statt der Worte „ wenn sic in Capital festgesetzt
wird " geändert irr „ zu Capital gesetzt" ; hinter übersteige»
aber hinzugcsctzt : und wenn eine Rente festgesetzt ist, so soll diese
nach gleichem Maßstabe beschränkt werden " . Bei dm Worten
„durch Vermittlung der Commission " wurde eingeschaltet : oder
Entscheidung . Am Schluffe wurden die Worte : wenn die
Zahlung noch nicht vollständig geleistet ist u . s. w. dahin jge-
ändcrt : „ auch wenn die Zahlung vollständig geleistet ist , auf
Antrag der Pflichtigen rcvidirt und die bis dahin aber sortzu-
zahlcnden Geldacquivalentc nach den Grundsätzen des zu er¬

lassenden EntschädigungSgcsctzes , jedoch capitalistrt zuin 23 -fachen
Betrage des Gcldwerths des jährliche » Reinertrags ermäßigt,
beziehungsweise gekürzt oder znrückcrstattct werken ."

Zu § . 4 . ist bei „ Grund und Boden " eingeschaltet „ auch
Häuser " , statt des Satzes nach Aushebung des gutshcrrlichcn
Verbandes ( durch Aufhebung des Hcimfallsrechts ) " aber gesetzt:
von den Bestimmungen unter Ziffer 2 und 8 nicht betroffenen.
Zu 3. wurde bei „ Rente " hinzugcsctzt : oder sonstige dauernde
Leistung . Zn 6 . kcsgl . „ lo wie auf Gemeinde - und Gcnoffcn-
schaftöabgabcn und eigentliche Servituten ."

Diese Aenderungen sind zum Thcil unerheblich , zum Thcil
aber sind durch sic doch die erorbnantcste » früheren Beschlüsse
wieder zurückgcnommcn . Wir hoffen , daß die St . Reg . auch
den jetzigen Beschlüssen , insofern sic noch die Gerechtigkeit ver-
läugncn , ihre Zustimmung nicht erthcilt , im klebrigen aber
lieber den Staat  ein Opfer bringen , als den Grundpfeiler
desselben untergraben läßt . Offenbare Verletzungen des Rechts
zerstören das Gerechtigkeits -Gefühl des Volks weil über die
Grenzen der Verletzten hinaus.

Den 4. Dcceinber.

Auf der Tagesordnung stand der Bericht des Finanzaus¬
schusses über die Größe der Civilliste.  Der Berichterstatter
Abg . Lindcmann erläuterte diese»! Bericht noch, nachdem er zur
Ruhe und zum Ernst in „ dieser veahängnißaollen Stunde"
ermahnt hatte . Die Angelegenheit wurde dann auch nicht in
große DiScussion gezogen . Abg . Lucrßcn beantragte gegen den
Ausschußantrag eine Civilliste von 88,000 Thir . für den Groß¬
herzog , und motivirle seinen Antrag kurz ; er wurde vom Abg.
von Lindern mit einigen Worten unterstützt , der Antrag aber
gegen 6 Stimmen (Abg . Lüerßcn , Decken , Cronc , Konerding,
Fernedingj abgelchnt.  Dann wurde der Ausschußantrag,
der die Civilliste des GroßhcrzogS auf 100,000 Thlr . verein¬
baren wollte , gegen 3 St . und die Bestimmung der Civilliste
des ErbgroßherzogS aus 13,000 Thlr . einstimmig angenommen.
Ferner wurde der Ancrag:

daß verzichtet werden möge aus das Nencnburgcr Schloß,
aus die für das Gestüt benutzten Grundstücke,so wie aus
die kleinen , zum Theil kleinlichen Lieferungen und Dienste,
die in Eutin für das Schloß , den Schloßgartcn , die Jagden
u . s. w. vom Bauhofe und von den Unkerkhanen gefordert
sind;

einstimmig angenommen , auch dabei ohne Wiedcrspruch ange¬
nommen , daß alle übrigen Forderungen in Betreff der Civil-
liflc als zugestanden anzusehen seien.

Damit war diese Verhandlung , welche ein zahlreiches Au¬
ditorium hcrbeigczogcn hatte , schnell und würdig beendet.

Es wurde Bericht erstattet über verschiedene zu den Be¬
stimmungen des Art . 84 . 68 . gehörige Petitionen , worüber zur
Tagesordnung übergegangc » wurde.

Die Anträge der St . Reg . (Min .-Schreiben vom 10 . Nov
zu Art . 3t> wurden abgcl . mit Ausnahme des in Betreff der
Auflösung des Pachtcontracts vorgeschlagenen Zusatzes . Zn
Protokoll wurde übrigens der Antrag niedcrgclcgt , die St.



SV«

Reg. möge in Beziehung auf die Ausübung der Jagd ein
vorläufiges Polizcigesctz erlassen, falls dies bis zur Verkündung
eines allgemeinen PolizcistrafgcsctzbucheSerforderlich erscheinen
sollte.

Zu Art . 87 . wurde zunächst über verschiedenePetitionen
Bericht erstattet ; die Disiussion über die verschiedenen hier
gestellten neuen Anträge kam heute aber nicht zum Sebluß.

Den 5. December.

Der Landtag beschäftigte in zweiter Bcrathung sich heute
mit der Stcucrsragc des Art . 87. , worüber eine um so leb¬
haftere Debatte stattfand, als cS sich hier um materielle Güter
handelte, auch die dabei in Betracht kommenden Verhältnisse
in den verschiedenen Landcstheilen nicht so leicht zu entwirren,
und nur demjenigen durchsichtigsind, dem die bctr. Acten vor«
liegen. Eine desto größere Anerkennung schien cs zu finden,
daß der Min . R . ZedeliuS mit gewohnter Klarheit das Sach-
vcrhältniß auseinandersctztc.

Nach dem gefaßten Beschlüsse sollte, mit Ausnahme des
Amts Varel und des Fürstenthums Lübeck, vom 1. Jan . künf¬
tigen Jahres an die steuerliche Gleichstellung der freien und
pflichiigen Ländereien nach dem Fuße der addizioncllen Contri-
buzion cintretcn.

Hinsichtlich der gleichen Vcrthcilung der Gcmeindelasten,
welche mit dem 1. Mai künftigen Jahres eintretcn sollte, wird
für Pfanddciche, Wege und Wasscrzügc von der Feststellung
jenes Termins auf Antrag der St . Reg . abgesehen.

Die beantragte Entschädigung derjenigen Geistlichen und
Schullehrer , deren Diensteinkommcn durch die jetzige Heran¬
ziehung zur Grundsteuer geschmälert würde , ward abgcl. , die
Sache jedoch zur weitern Regnlirung verstellt.

De » 6. December.
Heute wurden zahlreiche Wünsch- zu Prot , gegeben für

die s. g. arbeitende Klasse, für Beförderung des Anbau's , An¬
legung von Kolonien u. ft w. Allerdings kan» in allen diesen
Beziehungen noch Vieles bei uns geschehen und cs mag recht,
zweckmäßig sein, daß, wie beschlossen wurde, eine besondere Be¬
hörde zu tiefem Zwecke hcrgestelit werde. Wir glauben nicht,
daß die St . Reg . hierbei cs an sich wird schien lassen, wenn
nur die Gemeinden nicht schwierig sind und der Landtag recht
fleißig Gelder bewilligt. Der Landtag vertiefte sich sehr in
das Detail des Gegenstandes und einige Abgeordnete gingen
sogar so weit, die Aufmerksamkeitaus gewisse Personen zu len¬
ken, denen bei ihrer anerkannten Tüchtigkeit jene ganze Sache
in die Hände gelegt werden könnte. Der Nbg. Wibel I. be¬
zeichne» als solchen„Moorkommissar" nicht undeutlich den Geh.
Hofr . Starklof , der Abg. Clostcr den Jnspect. Fimmcn.

Die Verhandlungen über die tortin ninrculm (Herrschaft!.
Markcndrittel) in den Münstcrschcn Kreisen wurden auf den
Wunsch der St . Reg . vorläufig noch ausgcsctzt. Tie Münstcr¬
schcn Bauern möchten gern dieses Markendrittcl wieder an sich

ziehen, welches der L taat von der vormaligen Reg . überkom¬
men und nicht zu finanziellen Zwecken, sondern lcdighch zun,
Zwecke der Kolonisation , insbesondere zum Besten der zahl¬
reichen und dürftigen Hcuerlcutc seit fast einem halben Jahr¬
hundert verwendet hat. Hier , wo cs sich um ihre Interessen
bandelt, soll die Vergangenheit, sollen „vergilbte Papiere", soll
jenes al e Recht allein maßgebend sein, welches man bei so
manchen andern Gelegenheiten als durch das Jahr t848 ge¬
brochen anzunehmcn nicht das mindeste Bedenken getragen hat

De » 7. December.

Zuvörderst ward eine Dankadresseder kathol. Geistlichkeit
wegen der Beschlüsse in Betreff der Schule verlesen.

Die durch einige Petitionen hcrvorgcrufenc Debatte über
die Zweckmäßigkeitoder Unzweckmäßigkeitder Hundesteuer
ward mit der größten Lebhaftigkeit geführt und die Sache von
alle» Seiten beleuchtet. Man beschloß den Antrag an die St.
Reg. zu richten, die Verordnung wegen der Hundesteuer einer
Revision zu unterziehe».

Sodann ward in zweiter Bcrathung der frühere Beschluß
zum Art . 222 nach dem Anträge der St . Reg. in folgender
Fassung angenommen:

„die von den politischen Gemeinden bisher unabhängigen
Genossenschaften, deren neue gesetzliche Ordnung erforderlich
ist, namentlich die Wasserbau-Genossenschaften, sind durch ein
Gesetz, soweit thunlich, nach den über die politischen Ge¬
meinden geltenden Grundsätzen zu regeln."

Es entspann sich weiter eine heftige mit großer Gereizt¬
heit geführte Debatte über den früheren Beschluß, daß die
Kenntniß der Bestimmungen des Staats - Grundgesetzes durch
die Volksschule  verbreitet werden möge. Dieser Beschluß war
mit großer Emphase durch die Brcm . Zcitg». in ganz Deutsch¬
land publicirt worden. Die St . Reg. hatte ihn als unpractiseb
und schwierig in der Ausführung beanstandet. Gegen den
früheren Beschluß sprach besonders der Nbg. Eloster , für den¬
selben der Abg. Wibel I. und Böckcl mit dem Ergebnisse, daß
der frühere Beschluß mit Ill Sk . wieder zurückgcnommen wurde,
was der Abg. Wibel I. für eine Reaetions-Maßregel erklärte.

Der Antrag der St . Reg . , den früheren Beschluß wegen
Aufhebung des Patronatrccbts als in die inncrn Verhältnisse
der Kirche und in Privatrcehtc eingreifend, wieder znrückzu-
nehmen, ward abgclchnt.

Der frühere Beschluß zum Art. 66. ward nach dem An¬
träge der St . Reg . abgcändcrt und in folgender Fassung äugen. :

/.Jeder Religionsgenosscnschastbleibt überlassen, die Aufbrin¬
gung der Abgabe» und Leistungen zu ihren Zwecken selbst zu
ordnen. Bis dies geschehen ist, wird die bisherige Vcitragspflicht
beibehalten.

Auch in Betreff der Eidesformel ward nach einem Vor¬
schläge der St . Reg. eine transitorischeBestimmung angenommen.

,Ki r che »r n a ch v r ch 5.
Frühpredigt : Herr Pastor Gröning . Ans. 8/ , Uhr.
Hauptprcdigt : „ Kirchenrath Claußcn. „ tü „
Nachm.-Prcd . : „ Pastor Grcverus. „ 2 „

Nedacicur: I . Bartclmann. Verlag und Schnellprcssendruckvon Gerhard ^ taünig in Oldenbura.
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Mittwoch , 13. December. 1848 . „N 1OZK.

Deutscher Volksverci » .

Versammlung am 2 . December 1818 Abends
<i '/2  Uhr , im Casino.

Es wurden zuerst die cingelaufenen Mittheilun-
gcn verlesen (Zustimmungs -Adressen des Broker und
des Bockhvrucr Volksvereins zu den Beschlüssen des
deutschen Vvlksvcrcins vom 13 . November , ferner
ein Schreiben auS Brake über Anschluß an den Na-
tionalvcrcin in Cassel und an den Marzverein ) , und
die Mittheilung gemacht , daß der Eutiner Bürgerverein
sich au den hiesigen deutschen Volksverein um Unter¬
stützung der Petition der Unteroffiziere gewendet . Ein
Beschluß konnte , da die Sache schon von den Stän¬
den verhandelt ist, darüber nicht mehr gefaßt werden.

Als hierauf zur Tagesordnung übergegangsn
werden sollte , verlangte und erhielt der Rector Breier
das Wort zu einer dringlichen Angelegenheit . Er
theilte mit , daß in den Oldenb . Anzeigen eine Auf¬
forderung des Bockhvrucr Vereins sich finde , »die po¬
litischen Vereine des Landes möchten gemeinschaftlich

mit ihlMden Abgg . Rüder , v . Buttel und Tappehorn
eine Mßrrauensadresse zugehen lassen und sie auf¬
fordern , ihr Mandat niederzulegen " , und knüpfte
hieran den Antrag , der deutsche Dolksverein möge
öffentlich erklären , daß er sich diesem Schritt nicht
anschließen könne , weil die genannten Männer als
erprobte sein Vertrauen verdienten , auch in Mitten
der Sachen stehend , diese besser bcurthcilen könnten,
als wir . — Nachdem die Dringlichkeit des Antrags

von der Versammlung anerkannt war , wurde die
Discussion darüber eröffnet . In derselben kamen
die beiden weitern Anträge vor : 1) in Betracht , daß
eine solche Mißtrauensadreffe gegen einzelne Mitglie¬
der der Nationalversammlung dadurch noch keines¬
wegs begründet erscheine , daß man etwa mit der
Richtung der Nationalversammlung und deren letzten
Beschlüssen sich nicht einverstanden erkläre , über diese
Sache zur Tagesordnung überzugehen ; 2) der Ma¬
nifestation des Bockhorner Vereins gegenüber den
Abgeordneten positiv einen Ausdruck des Vertrauens
zu votiren . — Bei vorläufiger Abstimmung über
den Antrag , daß die Beschlllßnahme ausgcsetzt wer¬
den möge , ergab sich nach Probe und Gegenprobe,
daß nur einige 70 Mitglieder zugegen waren , und
da der Verein zur Zeit aus 172 Mitgliedern besteht,
so war die Versammlung nach tz. 5 . der Geschäfts¬
ordnung für den dringlichen Antrag nicht beschluß¬
fähig . Die Beschlußuahme wurde somit auf die
nächste Sitzung ausgesetzt.

Hierauf wurde zur Tagesordnung übergegangen
und der Anschluß an den nationalen Verein einstim¬
mig beschlossen, jedoch unter dem ausdrücklichen Vor¬
behalt , daß durch tz. 4 . des Programms das Recht
der freien Beurtheilung der Beschlüsse der N . V . so
wie das Recht durch alle gesetzlichen Mittel auf etwaige
Aenderung solcher Beschlüsse hinzuwirken , durchaus
nicht als irgendwie geschmälert angesehen werden
dürfe . Dieser Vorbehalt solle der Beitrittserklärung
beigefügt werden.
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